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Öffentliche Bekanntmachung 
des Bebauungsplans Nr. 53 der Hansestadt Stralsund 

„Wohngebiet zwischen Damaschkeweg und Kornwinkel“  
Beschluss-Nr. 2019-VI-04-0993 vom 09.05.2019 

 

Die von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund in ihrer öffentlichen Sitzung am 9. Mai 2019 beschlossene Satzung über den Bebauungsplan Nr. 53 
„Wohngebiet zwischen Damaschkeweg und Kornwinkel“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie der 
Satzung über die örtlichen Bauvorschriften, wird hiermit bekannt gemacht.  

Das ca. 2,4 ha große Plangebiet liegt im Stadtgebiet Tribseer, Stadtteil Tribseer Wiesen. Es wird begrenzt im Norden durch Baugrundstücke des Da-
maschkeweges und Grundstücke des Heuweges, im Osten durch den Heuweg, im Süden durch das in Umsetzung befindliche Wohngebiet am Korn-
winkel und im Westen durch den Kleinen Wiesenweg. Planungsziel  des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes.      

Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntmachung in Kraft. Ab diesem Tag kann jedermann den Bebauungsplan mit Begründung im Amt für 
Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege, Badenstraße 17, Zimmer 3.29, während folgender Dienststunden einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen: 

Dienstag     8 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr 
Donnerstag   8 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr 

 
Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV M-V) 
Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorganges nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 
2011 (GVOBl. M-V S. 777) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, können nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten 
Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Hansestadt Stralsund  geltend gemacht wird.  Eine Verletzung von Anzei-
ge-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend davon stets geltend gemacht werden.      

Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 4 des Baugesetzbuches (BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB aufgrund von Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 53 und das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.   

Stralsund, den 29.05.2019 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

  
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 53 „Wohngebiet zwischen Damaschkeweg und Kornwinkel“ 
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Öffentliche Bekanntmachung 
der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 59 der Hansestadt Stralsund 

„Wohngebiet Große Parower Straße / Ecke Kosegartenweg“   
Beschluss-Nr. 2019-VI-04-0992 vom 09.05.2019 

 
Die von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund in ihrer öffentlichen Sitzung am 9. Mai 2019 beschlossene Satzung über die 1. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 59 „Wohngebiet Große Parower Straße/Ecke Kosegartenweg“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzun-
gen (Teil B) sowie der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften, wird hiermit bekannt gemacht.  

Das Änderungsgebiet liegt in der Kniepervorstadt und umfasst das ca. 5.200 m² große Grundstück des ALDI-Marktes an der Großen Parower Straße 
54. Es wird begrenzt im Norden durch die Käthe-Rieck-Straße, im Osten durch die Große Parower Straße, im Süden und im Westen durch Einfamilien-
hausgrundstücke am Kosegartenweg und an der Käthe-Rieck-Straße.  

Die Satzung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Bekanntmachung in Kraft. Ab diesem Tag kann jedermann den Bebauungsplan mit Begründung im Amt für 
Planung und Bau, Abt. Planung und Denkmalpflege, Badenstraße 17, Zimmer 3.29, während folgender Dienststunden einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen: 

Dienstag     8 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr 
Donnerstag   8 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr 

 
Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB und § 5 KV M-V) 
Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorganges nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Hansestadt Stralsund unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 
2011 (GVOBl. M-V S. 777) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, können nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten 
Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Hansestadt Stralsund  geltend gemacht wird.  Eine Verletzung von Anzei-
ge-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend davon stets geltend gemacht werden.      

Fälligkeit und Erlöschen möglicher Entschädigungsansprüche 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 4 des Baugesetzbuches (BauGB) über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB aufgrund von Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 59 und das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.   

Stralsund, den 29.05.2019 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

  
 

Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 59 „Wohngebiet Große Parower Straße / Ecke Kosegartenweg“ 
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Bekanntmachung des Städtischen Zentralfriedhofes Stralsund 
Grabstellenaufruf - Herbst 2019 

 
1.   Einebnung von „Reihengrabstätten“ ab September 2019 

 
Gemäß § 14 der Zentralfriedhofssatzung werden mit dem Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist die Reihengrabstätten in den nach-
stehenden Reihen eingeebnet:  

 
Reihengräber (Sargbestattungen):    T6, 5. Reihe, Plätze 1 bis 4 

 
Reihengräber (Urnenbestattung):   L4f, 3. Reihe, Plätze 2 bis 5 

L4f, 4. Reihe, Plätze 1 bis 5 
L4f, 5. Reihe, Plätze 1 bis 5 
L4f, 6. Reihe, Platz 1 

 
 
Wichtiger Hinweis:  
 
Als „Reihengrabstätten“ werden Gräber bezeichnet, die für jeweils eine Einzelperson und ohne Möglichkeit der Nutzungsverlän-
gerung vergeben wurden. Für den Begriff „Reihengrab“ ist nicht die gestalterische Lage in der Reihe maßgeblich, sondern die 
vom Friedhof festgelegte Reihenfolge der Belegung nach dem Beerdigungsdatum. Die Kosten für das Abräumen von Reihengrä-
bern wurden bereits beim Erwerb entrichtet. 

 
 
2.   Nutzungsrechte an „Wahlgrabstätten“ (Familiengräber) 

 
Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätten (§ 13 Zentralfriedhofssatzung) unterscheiden sich von den zuvor genannten Reihengrabstätten 
durch Wahlmöglichkeiten hinsichtlich Grablage, Nutzungsdauer und Nachbelegung. An Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätten erlischt 
das Nutzungsrecht jeweils mit individuellem Zeitablauf und kann verlängert werden. Wird eine Verlängerung der Grabstätte nicht 
gewünscht, sind Wahlgrabstätten gemäß § 15 Absatz 3 Zentralfriedhofssatzung rechtzeitig zum Nutzungsrechtsablauf bei der 
Friedhofsverwaltung abzumelden.   

 
 
3.   Informationen der Friedhofsverwaltung 

 
Die Einebnung von Grabstätten auf dem Zentralfriedhof erfolgt durch das Friedhofspersonal zweimal im Jahr, jeweils witterungs-
bedingt im Frühjahr (März/April) sowie im September. Aufträge zur Einebnung von Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätten für Herbst 
2019 werden bis zum 15.08.2019 erbeten. Voraussetzung für eine Grabrückgabe ist der Ablauf der gesetzlichen Ruhefristen aller 
Verstorbenen des betroffenen Grabes. Abmeldung und Einebnung von Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätten sind in der Zentralfried-
hofs-/Gebührensatzung geregelt. Gern berät Sie die Friedhofsverwaltung auch telefonisch.   

 
 

Öffnungszeiten 

 Mo – Fr  8-12 Uhr 
 Di      8-12 Uhr und 13-17 Uhr (Winter 16 Uhr) 
 Do      8-12 Uhr und 13-15 Uhr 
 

Kontakt 

Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund 
Heinrich-Heine-Ring 77    
Tel.: 03831 / 390279 
Fax: 03831 / 390282 
E-Mail: friedhofsverwaltung@stralsund.de 

 
 
Stralsund, 19.05.2019 
 
gez. Eva Schubert 
Betriebsleiterin 
 


